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Der Anerkennungsprozess in  
Österreich in der Praxis

Ein Überblick der aktuellen Situation 

1   Einleitung1

In Österreich gibt es keine einheitlichen Regelungen in Bezug auf 
die formale Anerkennung von aus dem Ausland mitgebrachten 
Qualifikationen. Sie finden sich in einer Vielzahl an Bundes- und 
Landesgesetzen. Zuständig sind unterschiedlichste Behörden und 
(Bildungs-)Institutionen. Unterschieden wird einerseits, ob es 
sich um eine Anerkennung handelt, um beispielsweise weiterzu-
studieren bzw. eine weitergehende Schule zu besuchen oder um 
einen Beruf auszuüben. Im Bereich der beruflichen Anerkennung 
wird wiederum unterschieden, ob es um die Zulassung zu einem 
reglementierten Beruf geht oder ob eine nicht-reglementierte 
Tätigkeit ausgeübt werden soll. Ein Beruf ist dann reglementiert, 
wenn der Berufszugang und die Berufsausübung durch Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften an den Nachweis einer bestimmten 
Qualifikation gebunden sind.

Unterschieden wird jedoch auch, ob es sich um eine Aus-
bildung handelt, die in einem anderen EWR-Land durch einen 
EWR-BürgerIn erworben wurde. In diesen Fällen gelten die eu-
roparechtlichen Vorgaben, insbesondere die Richtlinie 2005/36/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen.2 Un-
ter bestimmten Konstellationen gelten diesbezügliche Regelun-
gen auch für Drittstaatsangehörige, die bereits in einem anderen 
EWR-Land eine Ausbildung abgeschlossen haben bzw. in dem 
diese Ausbildung anerkannt wurde.

Im Bereich der nicht-reglementierten Berufe in der Pri-
vatwirtschaft könnte man davon ausgehen, dass es sich bei der 
beruflichen Einstufung um eine Angelegenheit der Arbeitgeber 
bzw. des Arbeitsvertrages handelt. Der Wert der mitgebrach-
ten Qualifikationen hängt von der Arbeitsmarktsituation und 

1  Der vorliegende Text stellt die erweiterte Fassung eines Beitrages für die Fach-
tagung »G’lernt is g’lernt – Anerkennung ausländischer Qualifikationen und 
informeller Kompetenzen in Österreich« dar. Die Tagung fand am 25. Juni 2014 
in der Zentrale des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF; www.integrations-
fonds.at) statt und wurde von selbigem, der Abt. Arbeitsmarktforschung und 
Berufsinformation des AMS Österreich und dem sozialwissenschaftlichen For-
schungs- und Beratungsinstitut abif – Analyse, Beratung und interdisziplinäre 
Forschung veranstaltet. Norbert Bichl ist langjährig ausgewiesener Experte in der 
Beratungsarbeit für Personen mit Migrationshintergrund und dabei u. a. für das 
Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen (www.migrant.at) tätig.

2  Vgl. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm. 

dem Verhalten des Arbeitsmarktes, jedoch nicht von speziellen 
Rechtsvorschriften ab. Dies würde auch den Intentionen der EU-
Anerkennungsrichtlinie entsprechen. Dem widerspricht jedoch 
der reale Arbeitsmarkt, der Anerkennungen »verlangt«:
•	 Kollektivverträge	und	vor	allem	deren	praktische	Auslegung	

sind teilweise noch immer auf österreichische Bildungsab-
schlüsse abgestellt.

•	 Das	Arbeitsmarktservice	 (AMS)	dokumentiert	 ausländische	
Qualifikationen erst seit September 2011. Als höchste abge-
schlossene Ausbildung wurde bis dahin zumeist der Code 
»PO« (keine Pflichtschule oder nicht-anerkannte Ausbil-
dung) oder »PS« (Pflichtschule) eingetragen (»Wurde die 
Ausbildung nicht in Österreich abgeschlossen bzw. wird die 
im Ausland abgeschlossene Ausbildung in Österreich nicht 
anerkannt, dann darf diese erst nach erfolgter formaler An-
erkennung eingetragen werden«).3 Die »neuen« Regelungen 
müssen jedoch im AMS-Alltag noch gelebt werden.

•	 Für	eine	Beschäftigung	 im	öffentlichen	Bereich	 ist	zum	Teil	
noch eine formale Anerkennung von Nicht-EWR-Bildungs-
abschlüssen notwendig.4

•	 Darüber	 hinaus	 stehen	 Menschen	 mit	 einer	 ausländischen	
Ausbildung vor dem Problem, dass potenzielle Arbeitgeber 
ihre Abschlüsse mit Skepsis betrachten, da sie weder das not-
wendige Wissen über Bildungssysteme anderer Staaten haben 
noch deren »Wert« einschätzen können.

Die Problematik der Anerkennung von Qualifikationen oder, 
besser gesagt, der Nicht-Anerkennung ist jedoch auch unter den 
aktuellen ausländerrechtlichen Rahmenbedingungen zu sehen. 
Dies gilt vor allem für die ersten Jahre in Österreich, in denen 
primär die Erlangung und die Sicherung des Aufenthalts- und 
Beschäftigungsrechtes und die notwendige Aufrechterhaltung 
der Einkommens- und Wohnsituation (aus Eigenem – ohne In-
anspruchnahme von Mitteln der Bedarfsorientierten Mindest-
sicherung) Bedeutung haben. Aber auch die erschwerten Be-
dingungen der Familienzusammenführung und zur Erlangung 

3  Vgl. AMS 2000plus: EDV-Handlungsanleitung – Eintragung im Ausbildung-
Code, November 2009.

4  Vgl. http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/bmwfw/studium/academic-mobility/enic-
naric-austria/faq/anerkennung-auslaendischer-hochschuldiplome.
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der österreichischen StaatsbürgerInnenschaft führen dazu, dass 
Betroffene	gezwungen	sind,	jede	sich	bietende	Beschäftigung	an-
zunehmen.

Es ist jedoch auch die bewusste und unbewusste Diskrimi-
nierung am Arbeitsmarkt nicht zu unterschätzen. Unter einem 
kritischen Blick müssen in vielen Fällen auch Arbeitgeber und 
deren Arbeitsplatzangebote gesehen werden. Menschen werden 
durchaus unterhalb ihres Ausbildungsniveaus beschäftigt und 
vor allem entlohnt. Der Wert eines »österreichischen Zeugnis-
ses« wird vielfach zu sehr in den Vordergrund gerückt. Hier 
bedarf es wirksamer Antidiskriminierungs- und Gleichbehand-
lungsregelungen.

2   Gleichhaltung – Nostrifikation – Nostrifizierung – 
berufliche Anerkennung (Berufszulassung)

Im Folgenden werden kurz die wichtigsten Formen der formalen 
Anerkennung von aus dem Ausland mitgebrachten Qualifikatio-
nen in Bezug auf die Ausübung eines Berufes dargestellt:
•	 Gleichhaltung von Lehrabschlüssen: Durch Schule und / oder 

durch Arbeit erworbene berufliche ausländische Qualifikati-
onen im Sinne des Berufsausbildungsgesetzes (BAG) kön-
nen, unabhängig ob es sich um eine Ausbildung aus einem 
EWR-Staat handelt oder nicht, mit einem österreichischen 
Lehrabschluss gleichgehalten werden. Zuständig ist das Bun-
desministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
(BMWFW) in Wien. Das Gleichhaltungsverfahren kann er-
folgreich durch eine volle Gleichhaltung oder mit der Auflage, 
eine verkürzte, praktische Lehrabschlussprüfung zu absolvie-
ren, beendet werden.

•	 Nostrifikaton ausländischer Zeugnisse: Die Nostrifikation 
ausländischer Zeugnisse beruht auf einem Vergleich des im 
Ausland zurückgelegten Schulbesuches und der abgelegten 
Prüfungen mit den aktuellen österreichischen Lehrplänen 
(zeitliche und örtliche Unterschiedlichkeit!). Falls einzelne 
Unterrichtsgegenstände	 oder	 Lehrstoffgebiete	 nicht	 aus-
reichend nachgewiesen erscheinen, müssen entsprechende 
Zusatzprüfungen vorgeschrieben werden. Zuständig für die 
Nostrifikation eines ausländischen Zeugnisses ist ausschließ-
lich das Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF) 
in Wien, aufgeteilt auf verschiedene Sektionen und mehrere 
Abteilungen. 

•	 Nostrifizierung von akademischen Graden: Nostrifizierung 
ist die Anerkennung eines ausländischen Studienabschlus-
ses als gleichwertig mit dem Abschluss eines inländischen 
Bachelor-, Master-, Diplom- oder Doktoratsstudiums. Das 
bedeutet die völlige Gleichstellung mit dem österreichischen 
Studienabschluss, das Recht auf Führung des entsprechenden 
österreichischen akademischen Grades und die Berechtigung 
zur Ausübung eines Berufes, die in Österreich mit einem 
Studienabschluss verbunden ist.5 Die Nostrifizierung beruht 
auf einem Vergleich der Studienpläne (zeitliche und örtliche 
Unterschiedlichkeit!). Zuständig sind die jeweilige Univer-

5  Vgl. http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/bmwfw/studium/academic-mobility/enic-
naric-austria/faq/nostrifizierung-auslaendischer-akademischer-grade.

sität bzw. Fachhochschule. § 90 Universitätsgesetz und § 5 
Fachhochschul-Studiengesetz setzen den Nachweis voraus, 
dass die Nostrifizierung »zwingend für die Berufsausübung« 
erforderlich ist.

•	 Bewertung eines akademischen Diploms: Bei Bedarf stellt 
ENIC NARIC Austria (Bundesministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft) eine Empfehlung für die Bewer-
tung eines akademischen Diploms aus, diese beinhaltet: 1) 
Institution (Erklärung der ausländischen Bildungseinrich-
tung), 2) Führung des ausländischen akademischen Grades, 
3) Grundsätzliche Einstufung (grundsätzlicher Vergleich mit 
Österreich). Eine Bewertung ist nicht mit einer formalen An-
erkennung vergleichbar und ersetzt diese auch nicht. Sie dient 
vielmehr als Grundlage für eine zielgerichtete und qualifikati-
onsadäquate Betreuung durch das AMS und zur Orientierung 
und Positionierung für ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeber.

•	 Nostrifikation von Qualifikationsnachweisen für Gesund-
heitsberufe: Für die Nostrifikation von Zeugnissen und 
Qualifikationsnachweisen des sonstigen berufsbildenden Be-
reiches, so vor allem Gesundheitsberufe, sind die jeweiligen 
Landesregierungen, Fachhochschulen aber auch das Bundes-
ministerium für Gesundheit zuständig. Wenn Ausbildungen 
inhaltlich und umfangmäßig nicht oder nicht auf allen Ge-
bieten gleichwertig sind, müssen Ergänzungsausbildungen 
absolviert werden.

•	 Berufliche Anerkennung – Berufszulassung – EU-Berufsan-
erkennungsrichtlinie: Die Richtlinie 2005/36/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen gilt nur für 
reglementierte Berufe von EWR-EU-Schweizer-BürgerInnen 
und deren EWR-EU-Schweizer-Ausbildungen. Unter be-
stimmten Voraussetzungen auch für Drittstaatsangehörige. 
Zuständig für Anerkennungen i. S. d. EU-Richtlinie sind die 
jeweiligen berufsständischen Einrichtungen (z. B. Ärztekam-
mer)	und	verschiedenen	Institutionen	des	öffentlichen	Diens-
tes. Die Richtlinie sieht drei Systeme zur Anerkennung von 
Berufsqualifikationen vor:
1. Die automatische Anerkennung für sieben Berufe: Arzt /  

Ärztin, Zahnarzt / Zahnärztin, Allgemeine Krankenpfle-
ge, Hebamme, Tierarzt / Tierärztin, ApothekerIn, Archi-
tektIn. Für diese Berufe wurden innerhalb der EU Min-
destanforderungen in der Ausbildung vereinbart.

2. Die Anerkennung von durch Berufserfahrung nachge-
wiesenen Qualifikationen. Umgesetzt wurde dies in der 
EU / EWR-Anerkennungsverordnung und ist in erster 
Linie für Befähigungsnachweise im Sinne der Gewerbe-
ordnung von Bedeutung.

3. Die allgemeine Regelung für die Anerkennung von Aus-
bildungsnachweisen gilt für alle Berufe, die nicht unter die 
vorher genannten spezifischen Anerkennungsregelungen 
fallen. Hierbei wird die Ausbildung in Bezug auf das Ni-
veau auf wesentliche Unterschiede geprüft. Sollten welche 
bestehen, müssen diese durch eine Eignungsprüfung oder 
einen Anpassungslehrgang ausgeglichen werden.

Umgesetzt wurde die EU-Berufsanerkennungsrichtlinie in den 
jeweiligen Bundes- bzw. Landesgesetzen und die praktischen Er-
fahrungen sind entsprechend vielfältig.
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3   Anerkennung von Qualifikationen für weitere 
formale Bildungsschritte

Möchten ZuwanderInnen eine weiterführende Schule besuchen 
oder (weiter-)studieren, stellt sich die Lage anders dar. Es gibt eine 
Vielzahl an multilateralen und bilateralen Verträgen, in denen ge-
genseitig Reifezeugnisse, Studien und Prüfungen als gleichwertig 
anerkannt	werden.	Ansonsten	entscheidet	die	betreffende	Schule,	
Universität bzw. Fachhochschule, ob man zum Studium zugelas-
sen wird, eventuell mit der Auflage ergänzender Leistungen.

4   Was tut sich?

Seitens des Staatssekretariates für Integration im Bundesministe-
riums für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit, Sozia-
les und Konsumentenschutz (BMASK) und ExpertInnen die Bro-
schüre	 »Anerkennungs-ABC«	 veröffentlicht;	 ebenso	 wurde	 die	
Homepage www.berufsanerkennung.at aufgebaut.

Das Konzept für Anlaufstellen und weitere Maßnahmen zur 
Anerkennung und Bewertung von im Ausland erworbenen Qua-
lifikationen des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz (das gemeinsam mit anderen Bundesminis-
terien, Sozialpartnern, Ländern und ExpertInnen erstellt wurde) 
sieht die Einrichtung von Anlaufstellen für Personen mit im Aus-
land erworbenen Qualifikationen mit einer Anlaufstellenkoordi-
nation und eine bzw. zwei zentrale Bewertungsstellen vor. Über-
dies hinaus koordiniert der ÖIF das »Netzwerk Anerkennung«, 
das alle wesentlichen Anerkennungsakteure vereint.

Die Anlaufstellen für Personen mit im Ausland erworbenen 
Qualifikationen (AST)6 wurden mit Anfang 2013 aufgebaut und 
bieten mehrsprachige Anerkennungsberatungen an. Sie klären ab, 
ob eine formale Anerkennung notwendig und möglich ist, unter-
stützen bei beglaubigten Übersetzungen von Diplomen / Zeugnis-
sen und begleiten gegebenenfalls im Anerkennungsverfahren.

Überdies hinaus wurden regionale (bundesländerspezifische) 
Netzwerke mit arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Akteuren 
durch die ASTen iniiert oder bestehende inhaltlich erweitert.

5   Erste Erfahrungen und Erkenntnisse

Die Angebote der Anlaufstellen wurden österreichweit sehr schnell 
angenommen. Die formale Anerkennung ist nur im reglemen-
tierten Bereich notwendig. Im Verfahren und in der Behördenzu-
ständigkeit bestehen leider Unterschiedlichkeiten bei EWR- bzw. 
Drittstaatausbildungen.

Zu wünschen wäre eine Ausweitung der Grundsätze der EU-
Anerkennungsrichtlinie auf Drittstaatsausbildungen. Dieselben 
Behörden würden generell die Gleichwertigkeit von ausländi-
schen Qualifikationen überprüfen und nur bei »wesentlichen Un-
terschieden« Anpassungsqualifizierungen vorschlagen.

Die Bewertung von mitgebrachten Bildungsabschlüssen ist 
im nicht-reglementierten Bereich eine wichtige Grundlage für 

6  Vgl. www.anlaufstelle-anerkennung.at/anlaufstellen. 

Betroffene,	Arbeitgeber	und	das	AMS.	Derzeit	besteht	diese	Mög-
lichkeit nur für tertiäre Bildungsabschlüsse durch ENIC NARIC 
Austria. Ein großes Desiderat liegt in der Einführung eines An-
gebotes zur Bewertung von Schulabschlüssen.7 Die Bewertung ist 
eine wichtige Alternative zur formalen Anerkennung (»Bewer-
tung statt Anerkennung«).

Die Vereinheitlichung der Verfahren und das Recht auf Be-
wertung müssten die wesentlichen Inhalte eines eigenen österrei-
chischen Anerkennungsgesetzes8 sein.

Die Anerkennung von mitgebrachten Qualifikationen bedeu-
tet jedoch auch, dass zusätzliche Maßnahmen und Angebote ge-
schaffen	werden	müssen:
•	 Deutschkurse	auf	höherem	Niveau,	Fachdeutschkurse,	beglei-

tende Deutschkurse (Beschäftigung, arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen);

•	 Absicherung	der	Anerkennungsberatung;9

•	 »Brückenkurse«	und	Anpassungsqualifizierungen.

Erste Pilotprojekte in diesem Bereich wurden in Wien durch das 
AMS ermöglicht (z. B. CHECK IN und NUTZE DEINE QUALI-
FIKATIONEN, MiKoNos – Migration-Kompetenzen-Nostrifika-
tion). Aber auch das niederschwellig angelegte Qualifizierungs-
programm des AMS »Kompetenz mit System« (KmS)10 könnte 
verstärkt für Ergänzungsbausteine genützt werden. Das »New 
Skills«-Qualifizierungsprogramm des AMS11 wäre wiederum – 
angepasst auf die Zielgruppe der MigrantInnen / Flüchtlinge und 
erweitert um fachsprachliche Inhalte – ein Brückenangebot hin 
zum qualifizierten Arbeitsmarkt.

6   Einige relevante Links für Information und 
Beratung

www.anlaufstelle-anerkennung.at 
www.berufsanerkennung.at 
www.nostrifizierung.at
www.enic-naric.net
www.bmask.gv.at
www.bmbf.gv.at
www.bmeia.gv.at
www.bmg.gv.at 
www.bmwfw.gv.at
www.integrationsfonds.at
www.ams.at/service-arbeitsuchende/auslaenderinnen
www.ams.at/service-unternehmen/auslaenderinnen/arbeiten-

oesterreich
www.migrant.at 

7  Das Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF) baut derzeit (2014/2015) 
gerade so ein Angebot auf. 

8  Vgl. dazu auch das Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 
2013–2018, Wien, Dezember 2013.

9  Anerkennungsberatung ist eine spezialisierte Fachberatung mit dem Ziel der An-
erkennung / Bewertung von aus dem Ausland mitgebrachten Qualifikationen. Sie 
bildet eine Schnittstelle zwischen arbeitsmarktpolitischer, Bildungs-, Berufs- und 
Laufbahnberatung. Die Anerkennung / Bewertung selbst wird jedoch durch die 
(rechtlich) zuständigen Institutionen und Behörden durchgeführt.

10  Vgl. www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/BibShow.asp?id=10374
11  Vgl. www.ams.at/newskills.
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